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 Annahmekriterien für Altmetall   (Container am Wertstoffhof) 
 

 
Angenommen werden: 

 

 
Nicht angenommen werden: 

 
 

 Metall-Öfen 
 Öl-Öfen 
 Ofenrohre 
 kleinere Öltanks aus Metall 

(bis ca. 200 Liter Volumen) 
 Fahrräder, Kinderroller 
 Metalltöpfe, -pfannen, -wannen 
 Metallpfosten 
 Leitungsrohre 
 Dachrinnen 
 Kotflügel, Motorhauben 
 Felgen von Autoreifen 
 Metallschienen und –profile 
 sonstige metallene Gegenstände 
 nichtelektrisch betriebene Geräte 

aus Metall (z.B. Benzinrasenmäher) 
 
 
Zur Beachtung: 
Die Öfen und Tanks müssen restentleert und 
gereinigt sein (ansonsten keine Annahme!) 
 

 
 Elektro- und Elektronikgeräte 

(sämtliche Haushaltsgroß- und 
–kleingeräte, sowie Kühlschränke, 
Fernseher, Bildschirme, Monitore) 

 komplett zerlegte Altautos 
 Verkaufsverpackungen aus  

Weißblech (Gelbe Tonne) 
 Metallbehälter mit 

schadstoffhaltigen Restinhalten 
(Teer, Öl, Lack, Gase, u.ä.), vor allem 
Spray-, Lackdosen, Gasflaschen und 
Feuerlöscher 
 

Entsorgungswege für diese Abfälle sind bei 
der Abfallberatung am Landratsamt zu 
erfragen. 
 
Hinweis: 
Sämtliche Elektroaltgeräte müssen einer 
getrennten Entsorgung zugeführt werden.  
Die Entsorgung über die Restmülltonne, die 
Sperrmüllabfuhr oder die Metallschrott-
Container ist verboten! 
 

 
Hinweis:  Die Anlieferung von Altmetall in haushaltsüblichen Mengen ist kostenlos und kann 

bei allen Wertstoffhöfen des Landkreises während der üblichen Öffnungszeiten 
erfolgen. 

Für Altmetall aus den Gemeinden Riegsee und Spatzenhausen ist eine Entsorgung 
bei der Firma Poncet Spatzenhausen/Hofheim möglich und für Seehausen am 
Staffelsee steht der Wertstoffhof Murnau zur Verfügung. 

Altmetalle aus gewerblicher Tätigkeit : 

Diese Regelungen gelten nicht für Anlieferungen durch das Gewerbe bei 
Überschreitung der haushaltsüblichen Menge! 

Bezüglich der Gebühr für diese größeren, gewerblichen Anlieferungen wird auf die 
derzeit gültige Abfallgebührensatzung des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 
verwiesen. Diese Anlieferungen sind nur bei den Müllumladestationen 
Schwaiganger, Mittenwald und Oberammergau möglich. 

 


